


Lösung

I. Ansprüche des K gegen V

1. Anspruch des K gegen V auf Lieferung eines anderen Boxenpaares, § 433 I 1 BGB

a.) Anspruch entstanden

- wirksamer Kaufvertrag (+)

b) Anspruch erloschen wegen Unmöglichkeit, § 275 I

- gelieferten Boxen irreparabel beschädigt, insofern Unmöglichkeit (+)

- aber: Art der Schuld ist Gattungsschuld

- Gattungsschulden = Beschaffungsschulden, vgl. § 276 I

Konkretisierung, §§ 243 I, II ?

· aa) seinerseits Erforderliche: Bringschuld

· bb) str. in Annahmeverzug begründender Weise anbieten

· (1) tatsächliches Angebot, § 293, nur gegen Bezahlung (vgl. § 322 I)

· (2) Nichtannahme, §§ 293, 298

· (3) vorübergehende Annahmeverhinderung, § 299



- Leistungszeit nicht bestimmt, in 2 Wochen keine ständige Bereitschaft



- K kann später Geld verschaffen



- vorherige Ankündigung ? Vergleich Zugang Ankündigungserklärung 

   und angekündigte Leistungszeit, hier: angemessen


ZE: keine vorübergehende Annahmeverhinderung


→ K im Annahmeverzug, offen lassen, ob für Konkretisierung erforderlich


→ Konkretisierung zur Stückschuld, deren Lieferung unmöglich ist, § 275 I

Ergebnis: kein Anspruch auf Übergabe und Übereignung anderer Boxen

2. Anspruch K gegen V auf Schmerzensgeld

a) Anspruch aus §§ 280 I, 241 II 

aa) Schuldverhältnis: Kaufvertrag

bb) Pflichtverletzung

- Pflicht, auf Rechtsgüter K (hier: Körper) Rücksicht zu nehmen, verletzt, § 241 II

cc) Vertretenmüssen, § 280 I 2 

· kann V die Vermutung des § 280 I 2 widerlegen?

· Leichte Fahrlässigkeit nach § 276 I erfasst

· Problem: § 300 I anwendbar? 

· hL:(-), nur bzgl. Haftung für den Leistungsgegenstand, nicht sonstige Pflich-
ten, keine Mehrbelastung hinsichtlich Schutzpflichten durch Annahmeverzug

dd) kausaler Schaden

· (auch) Heilungskosten, Schmerzensgeld

· Entschädigung für immateriellen Schaden, §§ 253 I, II (+)

ee) Mitverschulden

· höchstens durch Lautwerden, ggf. Kürzung

Ergebnis: §§ 280 I, 241 II (+)

b) Anspruch aus § 823 I (+)

II. Ansprüche V gegen K

1. Anspruch V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises gemäß § 433 II BGB

a) Anspruch entstanden (+)

b) Anspruch erloschen nach § 326 I 1 1.HS

aa) gegenseitiger Vertrag (+)

bb) Unmöglichkeit der Leistung des V (+)

→ grds. entfällt die synallagmatische Gegenleistungspflicht zur Kaufpreiszahlung

cc) Ausnahme nach § 326 II 1 2.Alt.

· K im Annahmeverzug (+)

· Unmöglichkeit nicht von V zu vertreten ?

· Hier: leichte Fahrlässigkeit von der Haftungsprivilegierung des § 300 I erfasst

ZE: VSS des § 326 II 1 2. Alt. (+)

→ Anspruch nicht nach § 326 I 1 1.HS erloschen

Ergebnis: V hat einen Anspruch aus § 433 II auf Kaufpreiszahlung

2. Anspruch des V gegen K auf Ersatz der Fahrtkosten

a) Anspruch aus § 304 

· Annahmeverzug (+)

· Mehraufwendungen ? (-) Kosten für erstes Angebot ohnehin entstanden und V 
muss nicht erneut leisten

→ kein Anspruch aus § 304

b) Anspruch aus §§ 280 I, II, 286

· K könnte mit Abnahmeverpflichtung des § 433 II in Verzug sein

· aber: unabhängig von Verzugsvoraussetzungen, Fahrtkosten nicht durch Ver
zögerung entstanden 

→ kein Anspruch aus § 280 I, II, 286

